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internationale Wirtschaftsvereini
gung wurde Interatominstrument ge
bildet, die auf dem Gebiet des kern
technischen Gerätebaus die kom
plexe Zusammenarbeit zwischen ihren 
Teilnehmern in Wissenschaft und 
Technik, Produktion und Handel 
organisiert, wobei sie die konkrete 
Koordinierungstätigkeit auf diesem 
Gebiet mit der Durchführung eigener 
Forschungs-, Entwicklungs-, Kon
struktions- und Kundendiensttätig
keit auf der Grundlage der Prinzi
pien der wirtschaftlichen Rechnungs
führung verbindet. Ein weiteres 
Beispiel für internationale Wirt
schaftsvereinigungen ist die gemein
same Wirtschaftsorganisation DDR- 
UdSSR Assofoto, die für die gemein
same Planung der Forschungen, der 
Investitionen und der Produktion 
auf dem Gebiet der fotochemischen 
Industrie geschaffen wurde. Die ge
meinsamen Betriebe haben die 
Durchführung einer eigenen Wirt
schaftstätigkeit zum Gegenstand. 
Die i. W. stehen erst am Anfang 
ihrer Entwicklung, werden aber mit 
Fortschreiten der sozialistischen öko
nomischen Integration zunehmende 
Bedeutung bei der Verflechtung der 
nationalen Wirtschaftskomplexe der 
RGW-Länder gewinnen.

internationale Wirtschaftsvereini- 
gungen -> internationale 'Wirt
schaftsorganisationen

internationale Wirtschaftsver
träge: 1. zwischenstaatliche Verträge 
im gesamten Bereich der wirtschaft
lichen Zusammenarbeit. In ihnen 
sind gegenseitige Verpflichtungen der 
Staaten enthalten. Die Verträge sind 
völkerrechtlicher Natur. Der Inhalt 
der gegenseitigen Verpflichtungen 
wird sehr stark dadurch beeinflußt, 
welcher Gesellschaftsordnung die 
vertragschließenden Staaten ange
hören. Die wichtigsten Arten sind 
Verträge über Handel und Seeschiff
fahrt, Handelsabkommen, Zahlungs
abkommen, Abkommen zur Koope

ration und Spezialisierung, Abkom
men zur wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit und Kreditabkom
men. Tn Verträgen über Handel und 
Seeschiffahrt werden allgemeine 
Grundsätze für die Abwicklung der 
Wirtschaftsbeziehungen, z. B. gegen
seitige Gewährung der Meistbegün
stigung in der Abwicklung der Han
delsabkommen und des Transport
wesens, vereinbart. Handelsabkom
men werden über Ziele, Aufgaben, 
Umfang, Struktur und Ablauf der 
Export- und Importgeschäfte abge
schlossen. Sozialistische Staaten ver
pflichten sich gegenseitig, die im 
Handelsabkommen vereinbarten Lie
ferungen zu verwirklichen, indem 
ihre Wirtschaftsorganisationen die er
forderlichen Wirtschaftsverträge ab
schließen. Bei Handelsabkommen mit 
nichtsozialistischen Staaten erstrecken 
sich die Verpflichtungen im allgemei
nen nur auf Erteilung der für die 
Erfüllung des Abkommens erforder
lichen Export- und Importlizenzen. 
Zwischen sozialistischen Staaten wer
den langfristige Handelsabkommen 
in jährlichen Protokollen konkreti
siert. Wichtiger Bestandteil der Han
delsabkommen sind Warenlisten, die 
genaue Festlegungen über die auszu
tauschenden Waren enthalten und 
erforderlichenfalls konkretisiert und 
überarbeitet werden. Ergänzt wer
den Handelsabkommen durch Zah
lungsabkommen, in denen Festlegun
gen für die Abwicklung der aus 
den Handelsbeziehungen entstehen
den Zahlungsverpflichtungen getrof
fen werden, wie zur Kontenführung, 
zur Verrechnungsbasis, zu den Zah
lungsarten, zum Währungskurs, zu 
den Formen des Kontenausgleichs 
und zur Wertsicherung. In Abkom
men zur Kooperation werden weit
reichende Probleme der Zusammen
arbeit in der Produktion und beim 
Absatz der Erzeugnisse geregelt. 
Abkommen zur wissenschaftlich-tech
nischen Zusammenarbeit betreffen 
gemeinsame Forschungs- und Ent
wicklungsvorhaben sowie den Aus-
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